
Bankverbindung: 
Deutsche Bank (BLZ 250 700 70) Kto. Nr. 0215 715  
Oldenburgische Landesbank (BLZ 265 200 17) Kto. Nr. 500 975 8300  
Hallbaum-Bank (BLZ 250 601 80) Kto. Nr. 060 921  

Geschäftszeiten: 
Mo-Do 8.30 – 17.00 Uhr 
Fr 9.00 – 16.00 Uhr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nachrichtlich: 
Delegierte des Landesparteitages 
Mitglieder des Landesvorstandes 
Niedersächsische MdB und ehemalige MdB 
Niedersächsische MdL und ehemalige MdL 
Rechnungsprüfer 
Mitglieder des Landesschiedsgerichts 
Vorsitzende der Landesfachausschüsse 
Landesvorstände der Liberalen Organisationen 
Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses 
Mitglieder der Antragskommission 
 
 

E I N L A D U N G 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, 
 
im Namen des Landesvorstandes der FDP Niedersachsen berufe ich gemäß § 12 der Landessatzung den 
 

69. Ordentlichen Landesparteitag, 
am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März 2012, 
Beginn: Samstag 11.00 Uhr / Sonntag 10.00 Uhr, 

Rattenfänger-Halle Hameln, Mühlenstraße 17, 31785 H ameln 
ein. 
 
Anträge müssen gemäß § 7 Absatz 2 der Landesgeschäftsordnung bis zum 18. Februar 2012 schriftlich in 
der Landesgeschäftsstelle vorliegen. 
 
Achtung! Auf Anfrage organisieren wir gerne wieder eine Kinderbetreuung. Bitte informieren Sie uns zwei 
Wochen vor Beginn des Landesparteitages. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Stefan Birkner 
Landesvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

Freie Demokratische Partei - Landesverband Niedersa chsen 

Freitag, 10. Februar 2012 
 

FDP Landesverband Niedersachsen, Walter-Gieseking-Str. 22, 30159 Hannover 

  
satzungsgemäß: 
An die Kreisvorsitzenden 
der FDP Niedersachsen 

Dr. Stefan Birkner  
Landesvorsitzender 

Heinrich-Jürgens-Haus 
Walter-Gieseking-Str. 22 

30159 Hannover 
Tel.: (0511) 2 80 71 0 

Fax: (0511) 2 80 71 25 
eMail:  nds@fdp.de 

Internet: www.fdp-nds.de 



 

Parken an der Rattenfänger-Halle 

Hallenanschift  
Rattenfänger-Halle, 31785 Hameln, Mühlenstraße 17 
 
Delegierte und Gäste des Landesparteitages haben direkte Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage 
Rattenfänger-Halle (538 Stellplätze). Ausschilderung Tiefgarage Rattenfänger-Halle. 

Kongressticket für Parkplätze 
Die Stadtwerke Hameln unterstützen die Besucher mit einem vergünstigten Tiefgaragen-Ticket. 
Der Landesverband erhält vorgefertigte Tickets (die gegen die Einfahrttickets ausgetauscht 
werden). Der Austausch sowie die Abrechnung der Tickets werden im Tagungsbüro 
vorgenommen. 
 
Weitere Parkmöglichkeiten 
 
Parkhäuser  
Kopmannshof, Rondell am Krankenhaus 
 
Tiefgaragen  
Rathausplatz, ZOB 
 
Parkplätze  
Hochstraße an der Weser 
 
Anfahrt per Auto 
 
Aus allen Richtungen Bitte folgen Sie der Ausschilderung 

"Rattenfänger-Halle" 
Von der A 7, aus Richtung B217 Hannover 
bzw. B1 Hildesheim 

Sie befinden sich auf der Deisterstraße, biegen 
an der 5. Ampel links ab auf den Ostertorwall. 
An der 2. Ampel biegen Sie links in die 
Mühlenstraße. Auf der rechten Seite sehen Sie 
nun die Rattenfänger-Halle. Biegen Sie die 
nächste Straße (Hafenstraße) rechts ab, dann 
nochmals rechts (Am Stockhof) und Sie 
befinden sich direkt vor der Einfahrt zur 
Tiefgarage Rattenfänger-Halle. 

Von der A 2, aus Richtung B 83 Hess. 
Oldendorf 

Sie befinden sich auf der Erichstraße und 
biegen links ab auf den Kastanienwall. An der 
3. Ampel biegen Sie links ab in die 
Mühlenstraße. Auf der rechten Seite sehen Sie 
nun die Rattenfänger-Halle. Biegen Sie die 
nächste Straße (Hafenstraße) rechts ab, dann 
nochmals rechts (Am Stockhof) und Sie 
befinden sich direkt vor der Einfahrt zur 
Tiefgarage Rattenfänger-Halle 

Von der A 44, aus   Richtung B 1 Paderborn 
bzw. B 83 Höxter 

Sie befinden sich auf der Pyrmonter Straße 
und 
überqueren die Weser über die 
Thiewallbrücke. 
Bei der 5. Ampelkreuzung biegen Sie links ab 
in die Mühlenstraße. Auf der rechten Seite 
sehen Sie nun die Rattenfänger-Halle. Biegen 
Sie die nächste Straße (Hafenstraße) rechts 
ab, dann nochmals rechts (Am Stockhof) und 
Sie befinden sich direkt vor der Einfahrt zur 
Tiefgarage Rattenfänger-Halle 

 



 
 
 
Samstag, 10. März 2012, Beginn: 11.00 Uhr 
 
 
TOP 1 
Eröffnung des Landesparteitages durch den stv. Landesvorsitzenden der FDP Niedersachsen, 
Hans-Heinrich Sander, MdL  
 
TOP 2 
Ehrung verstorbener Mitglieder 
 
TOP 3 
Grußworte 
Oberbürgermeisterin Susanne Lippmann 
Landrat Rüdiger Butte 
Kreisvorsitzende Martina Tigges-Friedrichs 
 
TOP 4 
Bericht des Wahlprüfungsausschusses und Feststellung der Beschlussfähigkeit des 
69. Ordentlichen Landesparteitages 
Jens Beeck 
 
TOP 5 
Wahl eines Parteitagspräsidiums 
 
TOP 6 
Genehmigung der Tagesordnung 
 
TOP 7 
Wahl einer Zählkommission 
 
TOP 8 
Festlegung der Antragsreihenfolge 
 
TOP 9 
Satzungsänderungsantrag 
 
TOP 10 
Rede des Landesvorsitzenden 
Dr. Stefan Birkner 
 
TOP 11 
Aussprache 
 
TOP 12 
Bericht des Landesschatzmeisters 
Christian Grascha, MdL 
 
TOP 13 
Bericht der Rechnungsprüfer 
Jürgen Timm 
 
TOP 14 
Aussprache 
 
TOP 15 
Entlastung des Landesvorstandes 
 

69. Ordentlicher  Landesp arteitag der FDP Niedersachsen  
10. und 11. März 2012, Hameln 
– vorläufiger Tagungsablauf – 

 



TOP 16 
Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstandes gemäß § 14 Absatz (2) Punkt 5 und § 18 
Absatz (1) Punkt 1 der Landessatzung 
 
TOP 17 
Bericht der Antragskommission 
Prof. Dr. Dr. Roland Zielke, MdL 
 
TOP 18 
Antragsberatung 
 
TOP 19 
Wahl der Beisitzer/innen im erweiterten Landesvorstand gemäß § 14 Absatz (2) Punkt 5 und § 18 Absatz 
(1) Punkt 2 der Landessatzung 
 
 
 
 
 

– Unterbrechung des Parteitages – 
 
 

Niedersachsenabend 
Beginn: 19.30 Uhr 

 
 
 
Sonntag, 11. März 2012, Beginn: 10.00 Uhr 
 
 
zu TOP 19 
Fortsetzung der Wahlen zum erweiterten Landesvorstand gemäß § 14 Absatz (2) Punkt 5 und § 18 
Absatz (1) Punkt 2 der Landessatzung 
 
TOP 20 
Rede des designierten Generalsekretärs der FDP 
Patrick Döring, MdB 
 
TOP 21 
Fortsetzung der Antragsberatung 
 
TOP 22 
Wahl der Ständigen Antragskommission gemäß § 14 Absatz (2) Punkt 6 der Landessatzung 
 
TOP 23 
Wahl des Wahlprüfungsausschusses gemäß § 14 Absatz (2) Punkt 7 der Landessatzung 
 
TOP 24 
Wahl von zwei Rechnungsprüfern/innen und Stellvertretern/innen § 14 Absatz (2) Punkt 8 der 
Landessatzung 
 
TOP 25 
Schlusswort der neugewählten Generalsekretärin / des neugewählten Generalsekretärs der FDP 
Niedersachsen 
 
 
 



S T I M M R E C H T S Ü B E R T R A G U N G 
 
 

Hiermit übertrage ich meine Stimme für den 
 

69. Ordentlichen Landesparteitag 
 

am 10. und 11. März 2012 in Hameln 
 

auf 
 

  
 

 

   
 

, den 

  

  
 
 

 

 (Unterschrift)  
 
 
 
 

Gemäß § 13 Abs. 6 der Landessatzung: 
 

Kann ein Delegierter sein Stimmrecht auf dem Landesparteitag nicht ausüben, so 
steht ihm das Recht zu, seine Stimme schriftlich auf einen anderen Delegierten oder 
einen Ersatzdelegierten seines Kreisverbandes zu übertragen. Macht er von diesem 
Recht keinen Gebrauch, so tritt an seine Stelle ein Ersatzdelegierter in der 
Reihenfolge der erreichten Stimmen. Sind Ersatzdelegierte nicht vorhanden, tritt an 
die Stelle des verhinderten Delegierten der Delegierte mit der höchsten 
Stimmenanzahl, der dann zwei Stimmen vertritt. 
 
 
Absender:  
 
Name: 

 

 
Wohnort: 

 

 
Kreisverband 

 

 
 


